
Verkaufs-, Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen der Fa.  

Carl Müller GmbH & Co. KG 
Lennestraße 7 

 58507 Lüdenscheid 
 

I. Allgemeines - Geltungsbereich 
1. Diese Bedingungen gelten für den Vertragsabschluss mit 

Unternehmen und juristischen Personen des öffentlichen Rechtes oder 
einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Diesen gegenüber 
gelten sie ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch 
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die 
Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen. 

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks 
Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag 
schriftlich niederzulegen. 

 
II. Angebot - Angebotsunterlagen 

1. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so 
können wir dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen. 

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen 
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt ins-
besondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" 
bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
 

III. Preise - Zahlungsbedingungen 
1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 

unsere Preise "ab Werk", ausschließlich Verpackung; diese wird 
gesondert in Rechnung gestellt. 

2. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der 
Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. 

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
4. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der 

Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 10 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in 
Zahlungsverzug, so ist der offene Saldo gemäß § 288 Abs. 2 BGB (8 
% über Basiszinssatz) zu verzinsen. Falls wir in der Lage sind, einen 
höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen 
geltend zu machen. 
 

IV. Lieferzeit - Lieferverzögerung 
1. Die vereinbarten Lieferzeiten gelten nur unter der Voraussetzung 

rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und 
rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen des Käufers. 

2. Wenn der Käufer vertragliche Pflichten, auch Mitwirkung- oder 
Nebenpflichten, wie Eröffnung eines Akkreditives, Beibringung in- oder 
ausländischer Bescheinigungen, Leistung einer Vorauszahlung o. ä., 
nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferzeiten - 
unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Käufers - entsprechend 
den Bedürfnissen unseres Produktablaufs angemessen hinauszu-
schieben. 

3. Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir "ab Werk". Maßgebend 
für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung 
der Versand- bzw. Abholbereitschaft durch uns. 

4. Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, 
Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige 
unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse 
befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang 
ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese 
Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene 
Vertragspartner in Verzug befindet, es sei denn, dass er den Verzug 
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Die Vertragspartner 
sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die 
erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den 
veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. 

5. Innerhalb einer Toleranz von 10 Prozent der Gesamtauftragsmenge 
sind fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig. 

6. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, 
so ist der Besteller berechtigt, mit dem Beginn der vierten 
Verzugswoche für jede danach vollendete Woche des Verzuges eine 
pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des 
Lieferwertes der betroffenen Teillieferung zu verlangen. Wenn wir den 
Nachweis führen, dass der Kunde demgegenüber einen geringeren 
Verzugsschaden hatte, sind wir nur zum Ersatz des geringeren 
Verzugsschadens verpflichtet. 

7. Setzt uns der Besteller, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, 
eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten; Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung in 

Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Besteller nach 
Ablauf der Nachfrist nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruhte; im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung auf 
50 % des eingetretenen Schadens begrenzt. 

8. Die Haftungsbegrenzungen gemäß Ziff 4. 6. und 4. 7. gelten nicht, 
sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt 
dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzugs 
geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung in 
Fortfall geraten ist. 

 
V. Gefahrenübergang - Verpackungskosten 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist 
Lieferung "ab Werk" vereinbart, wobei Transportweg und 
Transportmittel sowie die Bestimmung des Spediteurs oder 
Frachtführers mangels besonderer Weisung uns überlassen ist. 

2. Sofern nicht handelsunüblich oder anders vereinbart, wird die Ware 
unverpackt und nicht gegen Rost geschützt geliefert. Eventuell 
vorhandene Verpackungen werden nicht zurückgenommen. Der 
Besteller ist verpflichtet, die Entsorgung der Verpackung auf eigene 
Kosten vorzunehmen. Mit der Übergabe der Ware an den Spediteur 
oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder 
des Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. 

3. Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten 
trägt der Besteller. 
 

VI. Mängelansprüche 
1. Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen 

nach §§ 377,378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, 
sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur 
Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir ver-
pflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Material 
kosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde. 

3. Sind wir zur Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht 
in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene 
Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt 
in sonstiger Weise die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so 
stehen dem Besteller gegebenenfalls die sonstigen gesetzlichen 
Mängelansprüche (Rücktritt, Minderung, Selbstvornahme, 
Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen) zu. 
Schadensersatzansprüche bestehen nur nach Maßgabe der 
nachstehenden Regelung über die Gesamthaftung in diesen 
Bedingungen 
 

VII. Eigentumsvorbehaltssicherung 
1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum Eingang aller 

Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Dieser Eigentumsvorbehalt gilt 
darüber hinaus, wie wir offene Forderungen gegenüber dem Käufer 
haben. Gerät der Käufer uns gegenüber in Verzug oder gehen uns 
glaubhafte Informationen darüber zu, die eine Gefährdung der 
Realisierbarkeit der offenen Forderung befürchten lassen, sind wir 
berechtigt, den Weiterverkauf bzw. die Weiterverarbeitung der 
gelieferten Ware zu untersagen und diese zurückzunehmen bzw. 
zurückzuholen und hierzu ggf. den Betrieb des Kunden zu betreten. In 
der Zurücknahme der Ware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, 
es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der 
Pfändung der Ware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 
sind nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der 
Verkaufserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers - abzüglich 
angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; 
insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen 
Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern und die Ware feuchtigkeitsgeschützt und bei 
angemessenen Temperaturen zu lagen. 

3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 
771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen 
Ausfall. 

4. Der Käufer ist widerruflich berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen 
Geschäftsgang weiterzuverarbeiten bzw. zu verkaufen, vorausgesetzt, 
dass er mit seinen Abnehmern einen Eigentumsvorbehalt vereinbart 
und dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung auf uns 
übergehen. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura - Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus 
der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritten 
erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach 
Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser 
Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt, 
solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen haben. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 



Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange 
der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere 
keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat 
oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der Fall, ist der Käufer 
verpflichtet, uns unverzüglich die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekanntzugeben, alle zum Einzug erforderlichen 
Angaben zu machen, die dazu gehörenden Unterlagen auszuhändigen 
und dem Drittschuldner die Abtretung mitzuteilen. 

5. Zur Abtretung der Forderung ist der Käufer in keinem Fall befugt; dies 
gilt auch für Factoringgeschäfte, die dem Käufer auch nicht aufgrund 
unserer Einziehungsermächtigung gestattet sind. 

6. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller wird 
stets für uns vorgenommen. Wird die Ware mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Ware 
zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das gleiche, wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware. 

7. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
untrennbar vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen ver-
mischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns 
anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

8. Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer 
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache 
mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen. 

9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Käufers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die 
Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

 
VIII. Besondere Bedingungen für Lohnarbeiten 

1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, gelten auch für 
Lohnarbeiten diese Verkaufsbedingungen. 

2. Im Falle einer Beschädigung oder sonstigen, abträglichen 
Veränderung des Materials während der Bearbeitung durch uns oder 
während der Lagerung bei uns oder bei von uns zu verantwortender 
Entladung bzw. Beladung sowie Transport in unserer Firma haften wir 
maximal bis zur Höhe des vom Auftraggeber für die Bearbeitung des 
beschädigten Materials geschuldeten Lohns, jedoch nicht für den Wert 
des beschädigten Materials oder irgendwelcher Folgekosten bzw. 
Schäden, mit Ausnahme solcher Haftungstatbestände, die denjenigen 
der nachstehenden Gesamthaftung gleichzusetzen sind. 

3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die bearbeiteten Waren unverzüglich 
nach Übernahme bzw. weisungsgemäßer Übergabe an Dritte 
sorgfältig zu prüfen und eine Mängelrüge spätestens innerhalb von 
einer Woche, bei uns eingehend, bei Vermeidung der Verwirkung des 
Rügerechts anzubringen. Mit dem Beginn der Weiterverarbeitung des 
Materials erlischt jeder Gewährleistungsanspruch, sofern der Mangel 
von uns nicht ausdrücklich anerkannt wurde oder von uns die 
Weiterverarbeitung freigegeben wurde. 

4. Der Auftraggeber hat seine Ware nach dem vollen Wert selbst 
versichert zu halten. 

5. Wir erwerben an dem Material, was uns der Besteller zur Be- oder 
Verarbeitung zur Verfügung stellt und in unseren unmittelbaren oder 
mittelbaren Besitz gelangt, ein rechtsgeschäftliches Pfandrecht. 
Dieses Pfandrecht gilt für sämtliche Forderungen, die wir gegen den 
Besteller haben. Das Pfandrecht erstreckt sich auch auf zukünftige 
oder bedingte Forderungen und erlischt, sobald das Material mit 
unserem Willen aus unserem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz 
gelangt. Für die Verwertung des Pfandes gelten die gesetzlichen 
Vorschriften mit der Maßgabe, dass der Wert des Pfandes durch einen 
von uns zu bestimmenden Sachverständigen verbindlich festgestellt 
wird. 
 

IX. Verjährung 
1. Mängelansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr von dem 

gesetzlichen Verjährungsbeginn an. Ausgenommen hiervon sind 
Ansprüche nach § 4381 Nr. 1 und 2, § o34a I Nr. 2 BGB, die in 2 
Jahren verjähren. 

2. Sonstige vertragliche Ansprüche des Kunden wegen 
Pflichtverletzungen verjähren in einem Jahr von dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn an. 

3. Von den vorstehenden Regelungen bleiben die gesetzlichen 
Verjährungsfristen in den folgenden Fällen unberührt: 

 für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit; 

 für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns, unsere gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen; 

 für das Recht des Kunden, sich bei einer von uns zu vertretenden, 
nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werks 
bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen; 

 für Ansprüche wegen arglistigem Verschweigen eines Mangels 

oder aus einer Beschaffenheitsgarantie im Sinne von § 444 oder § 
639 BGB; 

 für Ansprüche auf Aufwendungsersatz gem. § 478 Abs. 2 BGB. 
  

X. Gesamthaftung 
1. Wir haften auf Schadenersatz ausschließlich nach Maßgabe folgender 

Regelungen: 
Dem Grunde nach haften wir 

 für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 

 für jede schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Soweit wir in Fällen einfacher Fahrlässigkeit haften, ist unsere 
Ersatzpflicht der Höhe nach auf den Ersatz des vertragstypischen 
vorhersehbaren Schadens begrenzt. 

2. Soweit wir in Fällen einfacher Fahrlässigkeit haften, gilt jedoch in 
jedem Fall: für Vermögensschäden pro Schadensfall eine Begrenzung 
auf maximal 10.000 €, für Sachschäden gilt pro Schadensfall eine 
Begrenzung von 100.000 €. Im Übrigen ist die Haftung für Sach- und 
Vermögensschäden ausgeschlossen. 

3. Die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie die Produkthaftung nach den § 1,4 
ProdHaftG bleibt von den vorstehenden Haftungsregelungen 
unberührt. 

4. Soweit gem. vorstehender Regelungen unsere Haftung auf 
Schadenersatz ausgeschlossen oder beschränkt ist, erstreckt sich dies 
auch auf die persönliche Haftung unserer Organe, Arbeitnehmer und 
sonstiger Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen und gilt auch für 
alle Ansprüche aus unerlaubter Handlung (§ 823ff BGB), nicht 
hingegen für Ansprüche gem. § 1,4 ProdHaftG. 

5. Das Recht des Kunden, sich wegen einer von uns nicht zu 
vertretenden, in einem Mangel einer Kaufsache oder eines Werks 
bestehenden Pflichtverletzung vom Vertrag zu lösen, ist 
ausgeschlossen. 
 

XI. Erfüllungsort und Abtretungsverbot 
1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist Lüdenscheid. 
2. Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Kunden aus der 

Geschäftsverbindung gegen uns zustehen, ist ausgeschlossen, soweit 
sie nicht anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind. 

 
XII. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

1. Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbindung herrührenden 
Ansprüche gegenüber Kaufleuten und juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts ist Lüdenscheid. Dies gilt auch für Ansprüche aus 
Schecks sowie für deliktsrechtliche Ansprüche und 
Streitverkündungen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden vor 
jedem anderen Gericht zu verklagen, das gesetzlich zuständig ist. 

2. Bei grenzüberschreitenden Lieferungen und Leistungen ist Berlin 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem 
Vertragsverhältnis (Artikel 23 EuGWO oder 17 EuGVÜ). Wir behalten 
uns jedoch das Recht vor, den Kunden an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen oder jedes andere Gericht anzurufen, das 
aufgrund der EuGWO oder des EuGVÜ zuständig ist. 

3. Für alle Geschäfts- und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland; die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) ist 
ausgeschlossen. 

 
XIII. Schlussbestimmungen 

1. Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder 
werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bedingungen sollen solche 
Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages und 
der angemessenen Wahrung der beiderseitigen Interessen am 
nächsten kommen. 

2. Alle unsere früheren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Lieferungen und Leistungen sind hierdurch aufgehoben. 

 
Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten des Kunden werden elektronisch 
verarbeitet. 
 
 
Gültig ab Januar 2012. 
 


